
Satzungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Lemwerder hat den Bebauungsplan Nr. 1 - 31 „Windpark Sannauer Hellmer“ nach 
Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ………….11 als Satzung (§10 
BauGB) sowie die Begründung beschlossen.  
 
Lemwerder, den  
 i.A.  ....................................  
 
 
Inkrafttreten 

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 1 - 31 „Windpark Sannauer Hellmer“ ist gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB am ................................... ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am 
.................................. in Kraft getreten.  
 
 
Lemwerder, den  
 i.A.  ....................................  
  
Verletzung von Vorschriften 

Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 1 - 31 „Windpark Sannauer 
Hellmer“ ist die Verletzung von Vorschriften gemäß § 215 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 214 BauGB beim 
Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden. 
 
 
Lemwerder, den  
 i.A.  ....................................  
  
Plangrundlage 
Karte:  Liegenschaftskarte, Maßstab 1:1000 
 Gemeinde Lemwerder, Gemarkung ……….., Flur …..3, Stand:  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung  
Herausgebervermerk:  
                          © 2009, Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen  
               
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 
…………………..). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch 
einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
 
………………, den………………………… 
 (Siegel)  Vermessungsingenieur   

 
Planverfasser 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1 - 31 „Windpark Sannauer Hellmer“ wurde ausgearbeitet von: 

P3 Planungsteam GbR mbH, Ofener Str. 33a, 26 121 Oldenburg, 0441-74210 
Oldenburg, den  

   .....................................  
 Planverfasser  

 

  Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen oder Altstandorte
zu Tage treten, so ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde zu benachrichtigen. 

  Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das
können u.a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige
Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht
werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und
müssen der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Wesermarsch oder dem Nds.
Landesamt für Denkmalpflege - Referat Archäologie - Stützpunkt Oldenburg, Ofener Str. 15, Tel
0441-799-2120 unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der
Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG
bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit
gestattet. 

  Die Schutzvorschriften von Leitungsbetreibern sind zu beachten. Der Verlauf der Leitungen ist
vor Beginn von Maßnahmen in der Örtlichkeit zu überprüfen. 

  Die Auswertung vorhandener alliierter Luftbilder zeigt eine Bombardierung des Plangebietes an
zahlreichen Stellen. Vor Beginn jeglicher Baumaßnahmen sind
Gefahrenerforschungsmaßnahmen für diese Flächen erforderlich. 

  Luftfahrthindernisse mit Bauhöhen über 100m sind gemäß den Allgemeinen
Verwaltungsvorschriften zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen kennzeichnungspflichtig.
Aus Flugsicherheitsgründen sind die festgesetzten Windenergieanlagen mit Tages- und
Nachtkennzeichnungen auszustatten (siehe auch die örtlichen Bauvorschriften). Eine
Behelfsbefeuerung während der Bauzeit ist erforderlich. Sie soll an der jeweils höchsten Stelle
des Bauwerks so lange nachts in Betrieb gehalten werden, bis die endgültige Befeuerung
eingeschaltet werden kann. Sie ist ebenfalls mit Notstrom zu versorgen. Ausfälle der
Hindernisbefeuerung, die nicht sofort behoben werden können, sind unverzüglich den
zuständigen Stellen zu melden. Da das Bauwerk als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden
muss, sind der Luftfahrtbehörde die üblichen Veröffentlichungsdaten bei Baubeginn vorzulegen.  

  Im Plangebiet oder direkt angrenzend finden sich Grundwassermessstellen des NLWKN. Diese
Messstellen dürfen nicht bebaut oder sonstig beeinträchtigt werden. 

  Die notwendigen Gewässerrandstreifen bzw. Uferrandstreifen zu Gewässern II. und III. Ordnung
sind zu beachten.  

Bebauungsplan Nr. 1 - 31 
„Windpark Sannauer Hellmer“  

Präambel 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes in den zurzeit geltenden Fassungen hat der Rat der Gemeinde
Lemwerder diesen Bebauungsplan Nr. 1 - 31 „Windpark Sannauer Hellmer“ bestehend aus der
Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, sowie die örtlichen Bauvorschriften als
Satzung beschlossen. 
 
Lemwerder, den  
 
  
 Beckmann/ Bürgermeister  
 SIEGEL 

     
Aufstellungsbeschluss 

Der Rat der Gemeinde Lemwerder hat in seiner Sitzung am ………….. die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 1 - 31 „Windpark Sannauer Hellmer“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ………… ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
 
Lemwerder, den i.A.  ....................................  
  
Öffentliche Auslegung 

Der Rat der Gemeinde Lemwerder hat in seiner Sitzung am 15.03.2012 dem Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 1 - 31 „Windpark Sannauer Hellmer“ und der Begründung zugestimmt und seine
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung
wurden am ……………. ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit der
Begründung und die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom …………. bis
……………… gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  
 
 
Lemwerder, den i.A.  ....................................  
 
Erneute öffentliche Auslegung 

Der Rat der Gemeinde Lemwerder hat in seiner Sitzung am ……………… dem Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 1 - 31 „Windpark Sannauer Hellmer“ und der Begründung zugestimmt und seine
erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen
Auslegung wurden am ……………….. ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit
der Begründung und die wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom …………………. bis
…………………….. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.  
 
 
Lemwerder, den i.A.  ....................................  
 

§ 1 Art und Maß der baulichen Nutzung  

Zugelassen im Sonstigen Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Windenergie“ - Gebiet für
Anlagen, die der Nutzung der Windenergie dienen mit dazwischen liegender Fläche für die
Landwirtschaft -  sind gemäß § 11(2) BauNVO i.V.m. § 9(1) Nr. 1 BauGB:  
 Maximal 19 Windenergieanlagen einschließlich der hierfür erforderlichen betrieblichen

Einrichtungen und Nebenanlagen; zugelassen sind auch Nebenanlagen, die der Anbindung des
Windparks an das Energieversorgungsnetz dienen;  

 Wege und Verkehrsflächen zur Erschließung der Anlagen; 
 Mobilfunkanlagen, die an den Masten der Windenergieanlagen errichtet werden; 
 Landwirtschaftliche Flächennutzungen wie z.B. Weidehaltung / Ackernutzung; 
 Landwirtschaftliche Betriebsgebäude sind jeweils dann zulässig, wenn durch die Vorhaben bzw.

bauliche Anlagen der Betrieb der festgesetzten Windenergieanlagen nicht beeinträchtigt wird.  

§ 2 Überbaubare Grundstücksfläche / Grenzabstände 

2.1 Die Windenergieanlagen sind entsprechend den angegebenen Koordinaten innerhalb der
gemäß § 23 BauNVO bezeichneten Baugrenzen zu errichten. Abweichungen in den Koordinaten sind
in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde unter Einhaltung der Immissionsgrenzwerte möglich,
soweit sie noch überwiegend innerhalb der Baugrenzen liegen. 

2.2 Die gemäß § 16(3) BauNVO festgesetzte befestigte Grundfläche für eine Windenergieanlage
darf jeweils 500 m² für Turm und Fundament nicht überschreiten. Für den Anlagenstandort Nr. 20 gilt
infolge der Flachgründung eine maximale Grundfläche von 600 m². 

2.3 Gemäß § 16(6) BauNVO ist die vom Rotor überstrichene Fläche bei der Ermittlung der
zulässigen Grundfläche nicht heranzuziehen. Die Rotorblätter dürfen gemäß § 23(3) BauNVO die
überbaubaren Grundstücksflächen überschreiten.  

2.4 Gemäß § 19(4) Satz 3 BauNVO ist für erforderliche Nebenanlagen wie Zufahrten oder
Aufstell- bzw. Montageflächen eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche möglich. 
2.5 Die Umsetzung von Umspannwerken im Sinne des § 14 (2) BauNVO sowie die hierfür
erforderlichen Nebenanlagen sind auf den bezeichneten Flächen für Versorgungsanlagen möglich.
Bei technischer Notwendigkeit sind sie alternativ auch im gesamten Sonstigen Sondergebiet
zulässig. Die maximale Grundfläche für notwendige Umspannwerke zusammen darf dabei jedoch
8.000m² nicht überschreiten. Die Errichtung von erforderlichen Hilfsmasten auf den Flächen der
Umspannwerke ist möglich. 
2.6 Gemäß § 5 (2) NBauO (Fassung 3.4.2012) i.V.m. § 11(2) BauNVO beträgt der Grenzabstand
im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1/2h.  

§ 3  Immissionsschutz 

3.1  Schallimmissionen: Für jede Windkraftanlage ist gemäß § 9 (1) Nr. 24 BauGB ein maximal
zulässiger Schallleistungspegel LwA, ref. festgesetzt. Die nachfolgenden Pegel dürfen von den
Anlagen, die im Plan bezeichnet sind, nicht überschritten werden.  

Aus gestalterischen Gründen werden nachfolgende örtliche Bauvorschriften erlassen: 

§ 1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist mit dem Geltungsbereich des
Bebauungsplanes Nr. 1 - 31 „Windpark Sannauer Hellmer“ identisch. 

§ 2 Gestaltung  

2.1 Für die Rotoren und die Gondel sind die Farben grauweiß (in Anlehnung RAL 9002, 9018),
achatgrau (in Anlehnung an RAL 7038) oder lichtgrau (in Anlehnung an RAL 7035) zulässig.
Firmenspezifische Farbgebungen mit einer besonderen Integration der Anlagen in das
Landschaftsbild sind bei Zustimmung durch die Genehmigungsbehörde ebenfalls zulässig. Für
Rotoren und Turm sind nur mittelreflektierende Farben, die dem semi-matten Farbregister RAL
840 HR entsprechen und matte Glanzgrade gemäß DIN 67530/ISO 2813-1978 zu verwenden.  

2.2 Eine Firmensignatur je Anlage ist zulässig. Darüber hinaus gehende Werbeaufdrucke sind
unzulässig.  

2.3 Die Verwendung von Xenon-Licht ist nicht zulässig.  
2.4 Schaltzeiten und Blinkfolge der Gefahrenfeuer aller Anlagen sind untereinander zu

synchronisieren. 
2.5 Alle Ver- und Entsorgungsleitungen der Windenergieanlagen sind unterirdisch zu verlegen.  
Zuwiderhandlungen gegen die obigen örtlichen Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne
des § 80 (3) NBauO (Fassung vom 03.04.2012) und können durch Bußgelder entsprechend
geahndet werden.  

Bezeichnung GKK-
Rechtswert 

GKK-
Hochwert 

Höhe der 
Lärmquelle 
(Nabenhöhe) 

Schallleistungspegel 
LwA,ref. in dB(A) 
Tagwert 
(6h – 22h)  

Nachtwert 
(22h- 6h) 

Die Windenergieanlagen mit den Nr. 1-14 finden sich auf dem Gebiet der 
Gemeinde Ganderkesee 
WEA Nr. 15 3 473 143 5 887 119 120m 109,5 108,4 
WEA Nr. 16 3 473 541 5 886 421 120m 109,5 108,4 
WEA Nr. 17 3 475 104 5 886 040  120m 109,5 108,4 
WEA Nr. 18 3 475 247 5 886 480  120m 109,5 108,4 
WEA Nr. 19 3 474 814 5 886 808 120m 109,5 108,4 
WEA Nr. 20 3 475 280  5 886 854 149,4m 108,0 108,0 
WEA Nr. 21 3 471 523 5 887 856 143m 107,2 107,2 
WEA Nr. 22 3 471 619 5 888 268 143m 107,2 107,2 
WEA Nr. 23 3 471 807 5 888 773 143m 107,2 107,2 
WEA Nr. 24 3 472 390 5 888 654 143m 107,2 107,2 
WEA Nr. 25 3 472 364 5 888 327 138,4m 105,5 105,5 
WEA Nr. 26 3 472 743 5 888 228 143m 107,2 107,2 
WEA Nr. 27 3 473 231 5 888 085 143m 107,2 107,2 
WEA Nr. 28  3 473 684 5 888 007 143m 107,2 107,2 
WEA Nr. 29 3 473 922 5 887 634 143m 107,2 107,2 
WEA Nr. 30 3 474 181 5 887 289 143m 107,2 107,2 
WEA Nr. 31 3 473 423 5 887 499 138,4m 105,5 105,5 
WEA Nr. 32 3 474 118 5 886 914 100m 105,4 105,4 
WEA Nr. 33 3 471 964 5 887 996 143m 107,2 107,2 

3.2 Schattenwurf: Gemäß § 9(1) Nr. 24 BauGB alle Windenergieanlagen sind mit technischen 
Einrichtungen zu versehen, die sicherstellen, dass Schlagschatten an schutzbedürftigen Nutzungen 
in der Umgebung maximal an 30 Stunden im Jahr und maximal an 30 Minuten pro Tag auftritt. Die 
angegebenen Zeiten beziehen sich auf die astronomisch maximal mögliche Schattenwurfdauer 
(worst case). Die Ergebnisse des im Rahmen der Bebauungsplanung begleitend vorgelegten 
Schattenwurfgutachtens sind dabei zugrunde zu legen.  

3.3 Eiswurf: Gemäß § 9(1) Nr. 24 BauGB müssen die Anlagen zur Vermeidung von Eiswurf über 
ein Verfahren zur Eiserkennung verfügen, das die Windenergieanlage bei unzulässigem Eisansatz 
an den Rotorblättern abschaltet. 

§ 4 Erschließungsflächen  

Die festgesetzten Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung „Windpark“ dienen der 
Erschließung der Windenergieanlagen. Sie sind mit einer wasserdurchlässigen Auflage zu 
befestigen. Für den Bau der Anlagen notwendige Aufweitungen in den Kurvenradien und 
Einmündungsbereichen sowie temporäre Arbeitsflächen, die rückgebaut werden, sind möglich.  


